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ERKLÄRUNG 

 

VERHALTENS- UND HYGIENEREGELN 

 

Hiermit verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training im Oldenburger 

Schwimmverein 1902 e.V. einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für 

mich und meine Mitmenschen zu minimieren: 

 

1. Das Bilden von Grüppchen vor und in der Schwimmhalle ist untersagt. Die An- und Abreise erfolgt unter Ein-

haltung des Mindestabstandes von 1,5 m. 

2. Das Training findet unter Ausschluss von Eltern, Zuschauern oder Gästen statt. Ausschließlich die Gruppen-

mitglieder sowie die Trainer befinden sich im Schwimmbad. Max. 40 Personen dürfen sich im Bad befinden 

3. In der Anwesenheitsliste wird der Teilnehmer abgehakt. So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette zu-

rückverfolgt werden. Sollten die Daten nicht hinterlegt werden, ist die Teilnahme am Training ausgeschlossen. 

Steht der Teilnehmer nicht auf der Anwesenheitsliste darf er nicht teilnehmen und muss sich an die Geschäfts-

stelle wenden.  

4. Das Duschen nach dem Training wird wenn möglich zu Hause durchgeführt. 

5. Im Eingangsbereich und Umkleidebereich ist eine medizinische OP- oder FFP2-Maske zu tragen. 

6. Es dürfen nur persönliche Utensilien (Trinkflasche, Schwimmbretter etc.) benutzt werden. Die Lagerung in der 

Schwimmstätte ist ausgeschlossen. 

7. Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden. 

8. Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein. 

9. Körperliche Kontakte sind auszuschließen. 

 

VERDACHT AUF KRANKHEITSFALL MELDEN 

 

• Bei Krankheitssymptomen (auch außerhalb des Sportbetriebs) ist eine sofortige Information an den*die zustän-

dige*n Trainer *in zu gewährleisten und ein Arzt zu kontaktieren. 

• Die Meldung muss mindestens folgende Inhalte aufweisen: 

a. Personenbezogene Angaben der meldenden Einrichtung (Name, Adresse, Telefon, etc.) 

b. Angaben zur meldenden Person 

c. Angaben zur betroffenen Person 

d. Art der Erkrankung bzw. des Verdachts 

e. Erkrankungsbeginn 

f. Meldedatum an das Gesundheitsamt 

• Darüber hinaus ist der DOSB Fragebogen SARS-CoV-2 Risiko auszufüllen und mit der Meldung abzugeben. 

• Die sofortige und fachgerechte Meldung an das örtliche Gesundheitsamt muss durch den/die Betroffene*n 

selbst durchgeführt werden. 

 

UMSETZUNG DER COVID-19-TESTSTRATEGIE BEIM OSV 

 

Übungsleiter*innen und volljährige Teilnehmer*innen müssen negativ getestet sein. Die Tests werden unter Aufsicht 

durchgeführt. Dies ist a) in einem zugelassenen Testzentrum möglich. Es können auch b) unter Aufsicht am Arbeits-

platz durchgeführte und bescheinigte Negativtestungen verwendet werden. Jede dieser Bescheinigungen kann in-

nerhalb der 24 Stunden beliebig oft genutzt werden. Übungsleiter*innen des OSV testen sich c) unter geschulter 

Aufsicht im Vier-Augen-Prinzip vor dem jeweiligen Unterricht. Die Schulungen finden vorab durch medizinisches 

Fachpersonal statt, die Tests werden durch den Verein an die Übungsleiter*innen ausgehändigt. 
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Ergänzend dazu sind im Besonderen die von der BÄDERBETRIEBSGESELLSCHAFT OLDENBURG MBH aufge-

stellten Hygieneregeln in den Bädern der BBGO einzuhalten: 

 

OLANTIS HALLENBAD, OLANTIS FREIBAD UND FREIBAD AM FLÖTENTEICH  

 

1. Vom Eingang bis zu den Umkleideschränken herrscht Maskenpflicht. Bitte tragen Sie eine medizinische 

OP- oder FFP2-Maske. 

2. An der Kasse ist der Name der Schule / Verein / Institution und die Anzahl der Schüler zu nennen. Ein 

verspäteter Einlass ohne Lehrkraft / Übungsleiter ist nicht möglich. 

3. Das Umkleiden hat in den Sammelumkleiden zu erfolgen. Falls diese besetzt sind, sind die hinteren 

Einzelumkleiden zu nutzen. 

4. Pro 25 m Bahn dürfen sich zeitgleich 10 Personen im Wasser befinden. 

5. Pro 50 m Bahn dürfen sich zeitgleich 20 Personen im Wasser befinden. 

6. Im Lehrschwimmbecken/Sprungbecken ist eine Nutzergruppe / Kohorte von bis zu 30 Personen zulässig. 

7. Die Lehrprinzipien sind dahingehend anzupassen, dass der Mindestabstand zu anderen Personen/ 

8. Gruppen/Kohorten eingehalten wird. Gleiches gilt insbesondere für Gruppen/Kohorten mit mehr als 10 Perso-

nen. 

9. Das Duschen vor und nach dem Unterricht ist nur gestattet, wenn sich keine weitere Gruppe in der 

Dusche befindet. Die Lehrkräfte/Übungsleiter sind für den ordnungsgemäßen Ablauf zuständig. 

10. Trockentraining/Aufwärmtraining ist im OLantis Hallenbad nicht gestattet. 

11. Während des Aufenthalts ist nur die im Vorfeld genehmigte Wasserfläche zu nutzen. 

12. Die Sprungtürme bleiben bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. In Ausnahmefällen und mit ausdrücklicher 

Rücksprache mit den Schwimmmeistern kann das 1-Meter-Brett geöffnet werden (z.B. in der 

Schließungszeit). Eine eigenständige Öffnung ohne vorherige Abklärung ist nicht zulässig. 

13. Gemeinsam oder einzeln genutzte Materialien müssen nach Vorgabe des zuständigen Verbandes, 

Ministeriums oder anderen Institutionen entsprechend gereinigt bzw. desinfiziert werden. 

 

HALLENBAD KREYENBRÜCK, HALLENBAD EVERSTEN 

 

1. Das Betreten des Bades ist nur gemeinsam mit der Lehrkraft bzw. nach Aufforderung gestattet. 

2. Lagerung von Schultaschen und Schuhen im vorderen Bereich ist nach wie vor möglich. 

3. Die Umkleideschränke sowie der Föhnbereich stehen regulär zur Nutzung zur Verfügung. 

4. Vom Eingang bis zu den Umkleideschränken herrscht Maskenpflicht. Bitte tragen Sie eine medizinische 

OP- oder FFP2-Maske. 

5. Pro 25 m Bahn sind 10 Personen zugelassen. 

6. Die Lehrprinzipien sind dahingehend anzupassen, dass der Mindestabstand zu anderen Personen/ 

Gruppen/Kohorten eingehalten wird.  

7. Der gesamte Ablauf ist seitens der Lehrkraft so zu gestalten, dass zum Ende der Wasserzeit die 

Schwimmhalle und die Dusche wieder freigegeben sind. 

8. Die Nutzung der Sprunganlagen ist nur bei Anwesenheit einer einzigen Nutzergruppe in der Schwimm-

halle gestattet. 

9. Eventuelles Aufwärmtraining ist entsprechend der gültigen Abstandsregeln durchzuführen. 
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HALLENBAD KREYENBRÜCK / EVERSTEN: REINIGUNG UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN 

 

Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden im Vormittagsbereich bis 14:30 Uhr durch 

die BBGO sichergestellt. Im Falle der Abwesenheit dieser Person (Info im Eingangsbereich) sind die Reini-

gungs- und Desinfektionsarbeiten durch die jeweilige Nutzergruppe in Eigenregie sicherzustellen. In der 

Schwimmhalle befindet sich im mittleren Durchgang eine „Putzmittelstation“. Hier ist ebenfalls eine Auflistung 

der Bereiche zur Reinigung/Desinfektion ausgehängt. Hierzu werden Einmalhandschuhe, Tücher und eine be-

reits durch die BBGO im Vorfeld dosierte Sprühflasche zur Verfügung gestellt.  

 

• Die Reinigung und Desinfektion aller Griffflächen (z.B. Türklinken) hat im Nachgang an die Nutzung 

jeder Gruppe zu erfolgen.  

• Reinigung sämtlicher Sitzflächen mit eingesprühten Tüchern per Wischdesinfektion, auch die der 

Sammel- und Einzelumkleiden.  

• Startblöcke und Barfußbereiche sind mit gechlortem Badewasser mithilfe einer Gießkanne zu bewäs-

sern. 

• Die Duschen sind ebenfalls mit gechlortem Badewasser mithilfe einer Gießkanne zu bewässern. 

• Die Heizbänke im Hallenbad Eversten sowie in Kreyenbrück sind mithilfe einer Gießkanne zu bewäs-

sern. 

• Die Desinfektion des Sanitärbereichs erfolgt mithilfe der Sprühflasche in Form von Sprühdesinfek-

tion. 

(sofern es nicht auf Höhe der oberen Atemwege ist, ansonsten Wischdesinfektion) 

• Gemeinsam oder einzeln genutzte Materialien müssen nach Vorgabe des zuständigen Verbandes, 

Ministeriums oder anderen Institutionen gereinigt bzw. desinfiziert werden. 
• Die zeitliche Abfolge der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ist so zu gestalten, dass nach der 

Reinigung kein Kontakt mehr durch die gleiche Gruppe stattfindet und eine direkte Begegnung mit 

der nachfolgenden Gruppe ausgeschlossen wird. 

• Alle Maßnahmen werden jeweils dem aktuellen Pandemiegeschehen entsprechend angepasst. 

 

 

Bitte ausfüllen und per Post an die Geschäftsstelle oder per Email im pdf-Format an geschaeftsstelle@oldenbur-

ger-schwimmverein.de (Betreff: Erklärung Covid-19) senden. 

 

Trainingsgruppe                                                     Trainingstage (z.B. Mo, Mi) 

 

Name, Vorname 

 

Anschrift, Telefonnummer 

 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

 

 

Stand: 17.05.2021 
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